
 
 

Zweite Satzung zur Änderung der Fachstudien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Management der Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - FPOManagement -  
 

Vom 8. März 2011 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5 und Art. 61 Abs. 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-Nürnberg 
folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Management der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - 
FPOManagement - vom 24. Juli 2009, geändert durch Satzung vom 23. Februar 2010, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl „60“ durch die Zahl „75“ ersetzt. 
 
b) In Abs. 2 Nr. 1 wird die Zahl „60“ durch die Zahl „75“ ersetzt.  

 
c) In Abs. 2 wird die Nr. 4 wird ersatzlos gestrichen. 

 
d) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „85“ ersetzt. 
 

bb) In Nr. 2 wird die Zahl „20“ durch die Zahl „10“ ersetzt. 
 
cc) In Nr. 3 wird die Zahl „10“ durch die Zahl „5“ ersetzt. 
 

e) Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
„1In der zweiten Stufe des Qualifikationsfeststellungsverfahrens gemäß der 
Anlage Nr. 5.2.1 MPOWIWI werden die Bewerberinnen und Bewerber, die im 
Bereich von 69 – 50 Punkten liegen, mit einer Einladungsfrist von einer Woche 
per E-Mail zu einem Zugangstest eingeladen. 2Der Termin des Zugangstests wird 
bis zum 31. Mai des jeweiligen Jahres auf den Internetseiten des 
Masterstudiengangs Management bekannt gegeben; er findet frühestens am 15. 
Juli des jeweiligen Jahres statt. 3Der Zugangstest wird in schriftlicher Form mit 
einer Dauer von 90 Minuten durchgeführt und umfasst Aufgaben zu 
betriebswirtschaftlichen Themen und Forschungsmethoden (insbesondere 
Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung). 4Die Bewertung des 
Zugangstest lautet bestanden bzw. nicht bestanden. 5§ 20 Abs. 1 und 3 
MPOWIWI gelten entsprechend. 6Alternativ zum Zugangstest kann ein Graduate 
Management Admission Test® (GMAT) absolviert werden. 7Das Ergebnis des 
GMAT (Official Score Report oder Test-Taker Copy) ist schriftlich bzw. per E-Mail 
bei der Zulassungskommission spätestens sieben Wochen nach Stattfinden des 
Zugangstests einzureichen (Ausschlussfrist). 8Das Testergebnis des GMAT darf 
nicht älter als zwei Jahre sein. 9Bewerberinnen und Bewerber deren/dessen 
Zugangstest mit bestanden bewertet wurde bzw. die im GMAT mindestens 600 
Punkte erzielt haben, erhalten in der zweiten Stufe des Qualifikationsfest- 



stellungsverfahren 20 Punkte; alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber erhalten 
null Punkte.“ 
 
 

2. Die Anlage wird wie folgt geändert: 
 

a) In Zeile 23 (Modul M 3) wird das Wort „Krankenhausbetriebslehre“ durch das 
Wort „Krankenhausmanagement“ ersetzt. 

b) In Zeile 42 (Modul M 1: Corporate Governance) Spalte 4 (2. Semester) wird die 
Zahl “5” gestrichen und in Spalte 5 (3. Semester) die Zahl “5” eingefügt. 

c) In Zeile 46 (Modul M 5: Corporate Strategy) Spalte 4 (2. Semester) wird die Zahl 
„5“ eingefügt und in Spalte 5 (3. Semester) die Zahl „5“ gestrichen. 

d) In Zeile 56 (Modul M 1: Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS))  in Spalte 4 
(2. Semester) die Zahl "5" gestrichen und in Spalte 5 (3. Semester) die Zahl "5" 
eingefügt. 

e) In Zeile 61 (Modul M 6: Logistik-Dienstleistungen) Spalte 1 wird die Fußnote "*" 
gestrichen. 

f) Die Zeile 62 (Modul M 7: Technologien in der Logistik) wird gestrichen. 
g) Die Fußnote "*" am Ende der Tabelle wird gestrichen. 

 
 

§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. April 2011 in Kraft.  
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-Nürnberg 
vom 21. Februar 2011 und der Genehmigungsfeststellung des Vizepräsidenten Prof. Dr. 
Steinrück vom 2. März 2011. 
 
Erlangen, den 8. März 2011 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Präsident 
 
Die Satzung wurde am 8. März 2011 in der Universität Erlangen-Nürnberg niedergelegt; 
die Niederlegung wurde am 8. März 2011 durch Anschlag in der Universität Erlangen-
Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 8. März 2011. 
 
 
 
 
 


